
Gemeinde Möglingen 

- Landkreis Ludwigsburg – 

 

Satzung zur 2. Änderung der Friedhofssatzung 

der Gemeinde Möglingen vom 24.11.2016 

 

Auf Grund der §§ 12 Abs. 2, 13 Abs. 1, 15 Abs. 1, 39 Abs. 2 und 49 Abs. 3 Nr. 2 des Bestattungsgesetzes 

(BestattG) in Verbindung mit den §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) 

sowie den §§ 2,11 und 13 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat der 

Gemeinderat am 10.11.2022 die nachstehende Satzung zur 2. Änderung der Friedhofssatzung vom 

24.11.2016 beschlossen: 

 

§ 1 

Die Friedhofssatzung vom 24.11.2016, zuletzt geändert am 11.11.2021, wird wie folgt geändert: 

 

Neu eingefügt wird in § 6 der Absatz 3: 

(3) In den Fällen, in denen die Religionszugehörigkeit eine Bestattung ohne Sarg vorsieht, können die 

Verstorbenen in Tüchern erdbestattet werden, sofern keine gesundheitlichen Gefahren zu befürchten 

sind. Für den Transport des Verstorbenen bis zur Grabstätte sind geschlossene Särge zu verwenden. 

 

In § 11 wird Absatz 1 geändert: 

(1) Reihengräber sind Grabstätten für Erdbestattungen, für die Bestattung von Totgeburten, Fehlgeburten 

und Ungeborenen und für die Beisetzung von Aschen, die der Reihe nach belegt und im Todesfall für die 

Dauer der Ruhezeit zugeteilt werden. Die Verfügungsdauer richtet sich nach der Ruhezeit. Eine 

Verlängerung der Ruhezeit ist nicht möglich. Verfügungsberechtigter ist – sofern keine andere 

ausdrückliche Festlegung erfolgt – in nachstehender Reihenfolge. 

 

In § 12 wird Absatz 1 geändert: 

(1) Wahlgräber sind Grabstätten für Erdbestattungen, für die Bestattung von Totgeburten, Fehlgeburten 

und Ungeborenen und die Beisetzung von Aschen, an denen ein öffentlich-rechtliches Nutzungsrecht 

verliehen wird. Das Nutzungsrecht wird durch Verleihung begründet. Nutzungsberechtigter ist die durch 

die Verleihung bestimmte Person. Diese Nutzungsrechte können nur anlässlich eines eingetretenen 

Todesfalles einer Person erworben werden. 

 

In § 20 wird die Überschrift geändert: 

§ 20  

Grabfelder mit Gestaltungvorschriften 



 

In § 20 wird Absatz 3 geändert: 

(3) Bei der Gestaltung und Bearbeitung sind folgende Vorschriften einzuhalten: 

1. Die Grabmale müssen auf allen Seiten gleichmäßig bearbeitet sein, 

2. Schriftrücken und Schriftbossen für weitere Inschriften können beschliffen sein, 

3. Schriften, Ornamente und Symbole sind auf das Material, aus dem das Grabmal besteht, werkgerecht 

abzustimmen. Sie müssen gut verteilt und dürfen nicht aufdringlich groß sein. 

4. Firmenbezeichnungen dürfen nur unauffällig und nicht auf der Vorderseite des Grabmals angebracht 

werden. 

5. Inschriften müssen der Würde des Ortes entsprechen 

 

In § 20 wird Absatz 7 geändert: 

(7) Grabstätten für Erdbestattungen dürfen nur bis zu einem Drittel mit Platten oder sonstigen 

wasserundurchlässigen Materialien abgedeckt sein.  

 

In § 20 wird Absatz 10 geändert: 

(10) Auf Urnengrabstätten sind Grabmale bis zu folgenden Größen zulässig: 

1. auf einstelligen Urnengrabstätten nur bis zu 0,30 m² Ansichtsfläche, 

2. auf mehrstelligen Urnengrabstätten bis zu 0,5 m² Ansichtsfläche 

 

Neu eingefügt wird § 20a: 

§ 20a Verbot von Grabsteinen und Grabeinfassungen aus ausbeuterischer Kinderarbeit 

(1) Es dürfen nur Grabsteine und Grabeinfassungen aufgestellt werden, die nachweislich ohne Einsatz 

schlimmster Formen der Kinderarbeit im Sinne des Artikels 3 des Übereinkommens 182 der 

Internationalen Arbeitsorganisation vom 17. Juni 1999 über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen 

zur Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit (BGBl. 2001 II S. 1290, 1291) hergestellt worden 

sind. 

(2) Der Nachweis im Sinne des Absatzes 1 ist erbracht, wenn durch lückenlose Dokumentation dargelegt 

wird, dass die Grabsteine und Grabeinfassungen vollständig in Mitgliedstaaten der Europäischen Union, 

weiteren Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz 

hergestellt wurden. 

(3) Der Nachweis im Sinne des Absatzes 1 ist auch erbracht, wenn durch ein bewährtes Zertifikat bestätigt 

wird, dass die verwendeten Steine in der gesamten Wertschöpfungskette ohne Einsatz schlimmster 

Formen der Kinderarbeit hergestellt wurden. Bewährte Zertifikate sind schriftliche Erklärungen, die von 

gemeinnützigen oder anderen, von der herstellenden Industrie und dem Handel unabhängigen  

Organisationen oder Einrichtungen nach transparenten Kriterien vergeben werden und die mindestens 

sicherstellen, dass die Herstellung ohne Einsatz schlimmster Formen der Kinderarbeit regelmäßig durch 



sachkundige und unangemeldete Kontrollen vor Ort überprüft wird. Als bewährt gelten Zertifikate 

insbesondere, wenn den Zertifizierern auf allgemein zugänglichen und anerkannten Plattformen nach 

Evaluation des Zertifizierungsprozesses und Publikation der gewonnenen Ergebnisse Authentizität 

zugesprochen wird. 

(4) Ist die Vorlage eines bewährten Zertifikats nicht oder nur unter unzumutbaren Belastungen möglich, 

hat der betroffene Händler stattdessen eine schriftliche Erklärung vorzulegen, in der er zusichert, dass 

ihm keinerlei Anhaltspunkte dafür bekannt sind, dass die Grabsteine und Grabeinfassungen unter Einsatz 

schlimmster Formen der Kinderarbeit hergestellt wurden. 

(5) Eines Nachweises im Sinne von Absatz 1 bedarf es nicht, wenn der Letztveräußerer glaubhaft macht, 

dass die Grabsteine oder Grabeinfassungen aus Naturstein oder deren Rohmaterial vor dem 1. März 2021 

in das Bundesgebiet eingeführt wurden. 

 

 

§ 2 

Die Satzung zur 2. Änderung der Friedhofssatzung tritt zum 01. Januar 2023 in Kraft.  

 

Möglingen, den 10.11.2022 

Rebecca Schwaderer 

Bürgermeisterin 

 

Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO 

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-

Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung ist nach § 4 Abs. 

4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser 

Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung 

begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, 

die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 


